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Vertrag 

über 

den Betrieb einer Unterkunft und die Betreuung der dort  

wohnenden Geflüchteten und Asylbegehrenden (Betreiber-

vertrag)  

 

 

 

zwischen 

 

dem Land Berlin,  

vertreten durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), 

Darwinstraße 14 -18, 10589 Berlin 

 

- nachfolgend „Land Berlin“ genannt –  

 

und 

 

[nach Zuschlagserteilung zu ergänzen] 

 

 

 

 

- nachfolgend „Betreiber“ genannt1 –  

 

 

 

–  Land Berlin und Betreiber nachfolgend gemeinsam auch „Vertragsparteien“ ge-

nannt –  

 

 

 

                                                
1
 Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem Vertrag gleichgestellt; nur aus 

Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen 

und weiblichen Sprachformen verzichtet. Sämtliche Partei-/Personenbezeichnungen gel-

ten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
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Präambel 

 

Das Land Berlin gewährleistet nach Maßgabe der geltenden Rechtslage die Un-

terkunft und die Betreuung für Geflüchtete und Asylbegehrende. Mit dem vorlie-

genden Vertrag soll der Betrieb einer Unterkunft und die Betreuung der dort un-

tergebrachten Geflüchteten, Asylbegehrenden sowie anderer vom Land Berlin 

zugewiesener Personen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit sichergestellt wer-

den. Die Vertragsparteien sind sich hierbei ihrer besonderen humanitären Ver-

pflichtung und Verantwortung bewusst. Sie verfolgen im Rahmen dieses Vertra-

ges das gemeinsame Ziel, den untergebrachten Personen eine menschenwürdi-

ge und angemessene Unterbringung zu bieten und sie während ihres Aufenthalts 

so zu beraten und betreuen, dass eine frühzeitige und erfolgreiche Eingliederung 

in die Gesellschaft gelingt.  

 

 

Abschnitt 1. 

Grundregeln des Vertragsverhältnisses 

 

§ 1 

Vertragsgegenstand und Vertragsbestandteile  

 

(1) Das Land Berlin überträgt dem Betreiber die Durchführung der diesem Ver-

trag und seinen Bestandteilen zu entnehmenden Leistungen für die in der Ob-

jektbeschreibung (Anlage 7) bezeichnete und dargestellte Liegenschaft. Auf der 

Liegenschaft befindet sich die der Objektbeschreibung (Anlage 7) zu entneh-

mende Unterkunft für Geflüchtete und Asylbegehrende sowie für weitere vom 

Land Berlin zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zugewiesene Personen (Lie-

genschaft und Unterkunft nachfolgend zusammenfassend „Vertragsobjekt“ ge-

nannt).  

 

(2) Folgende Unterlagen und Bestimmungen sind in Ergänzung der Regelungen 

dieses Vertrages Bestandteile des Vertragsverhältnisses: 

 

Anlage 1:   Leistungs- und Qualitätsbeschreibung 

Anhang I zu Anlage 1:  Rahmen-Hygieneplan 

Anhang II zu Anlage 1:  Ausgewählte Literatur - wichtige rechtliche  

    Grundlagen und fachliche Standards 

Anhang III zu Anlage 1: Benutzungshinweise für Toiletten  

Anhang IV zu Anlage 1:  Reinigungs- und Desinfektionsplan für  

    Gemeinschaftsunterkünfte (Muster) 
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Anlage 2:   Hausordnung Berlins 

Anhang I zu Anlage 2:  Hinweisblatt Verhalten im Notfall 

Anhang II zu Anlage 2: Hinweisblatt Verhalten im Brandfall 

Anhang III zu Anlage 2: Alarmplan 

Anhang IV zu Anlage 2: Flucht- und Rettungsplan 

Anlage 3:   Verfahrensweise Hausverbote 

Anlage 4:   Muster-Dienstplan  

Anlage 5:   Leistungsbeschreibung Sicherheitsdienstleistun-

gen  

Anlage 6:   Abrechnungsmodalitäten  

Anlage 7:   Objektbeschreibung 

Anlage 8:   Erstausstattung  

Anlage 9:   Übergabeprotokoll  

Anlage 10:   Betreiberkonzept  

Anlage 11:   Besondere Vertragsbedingungen zu Tariftreue, 

Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbei-

trägen und Eigenerklärung zu Tariftreue, Mindes-

tentlohnung und Sozialversicherungsbeiträgen 

Anlage 12:   Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenförde-

rung und Eigenerklärung gemäß 

§ 1 Abs. 2 Frauenförderverordnung 

Anlage 13:   Tagessatzkalkulation 

 

 

(3) Die Regelungen dieses Vertrages gehen im Zweifel den unter Abs. 2 genann-

ten Vertragsbestandteilen vor. Die Vertragsbestandteile ergänzen einander. Ver-

bleiben nach Auffassung des Betreibers Widersprüche zwischen den Vertrags-

bestandteilen oder innerhalb eines Vertragsbestandteils hat der Betreiber das 

Land Berlin hierauf unverzüglich schriftlich hinzuweisen verbunden mit der Auf-

forderung, die Unstimmigkeit zu klären. Das Land Berlin konkretisiert dann im 

Einzelfall – auch unter Berücksichtigung der Belange des Betreibers – die ge-

schuldete Leistung.  

 

(4) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Betreibers sind nicht Bestandteil die-

ses Vertrages und daher gegenüber dem Land Berlin ausnahmslos unwirksam. 

Geschäftsbedingungen des Betreibers haben auch dann keine Gültigkeit, wenn 

im Angebot oder in sonstigen Schriftstücken auf sie Bezug genommen wird.  
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§ 2 

Vertragsdauer, Leistungsbeginn, Kapazitätsanpassung 

 

1) Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Zuschlagserteilung und endet mit Ab-

lauf des 31.01.2023, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

 

(2) Mit der Durchführung der vertraglichen Leistungen hat der Betreiber innerhalb 

von zwei Wochen nach Zugang einer dahingehenden schriftlichen Aufforderung 

des Landes Berlin, spätestens jedoch zwei Monate nach Zuschlagserteilung zu 

beginnen. Die Leistungen sind fortlaufend bis zur Beendigung des Vertragsver-

hältnisses zu erbringen. 

 

(3) Die Laufzeit dieses Vertrages kann durch das Land Berlin zweimal um ein 

Jahr verlängert werden. Die Nutzung der Verlängerungsoption wird bis spätes-

tens sechs Monate vor Ablauf des Vertrages vom Land Berlin angezeigt. 

 

 

§ 3 

Zusammenarbeit zwischen Betreiber, 

Land Berlin und Sicherheitsdienstleister 

 

(1) Der Betreiber hat die Interessen des Landes Berlin gewissenhaft wahrzuneh-

men und in jedem Stadium der Abwicklung dieses Vertrages eng mit dem Land 

Berlin zusammen zu arbeiten, die Leistungserbringung mit dem Land Berlin ab-

zustimmen, das Land Berlin fortlaufend zu informieren und alle auftretenden oder 

vorhersehbaren Probleme in enger Zusammenarbeit mit dem Land Berlin und 

dem für das Vertragsobjekt zuständigen Sicherheitsdienstleister aufzuzeigen, zu 

prüfen und zu klären.  

 

(2) Der Betreiber hat dem Land Berlin auf Verlangen jederzeit über die Durchfüh-

rung der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen ohne besondere Vergü-

tung Auskunft zu erteilen. Der Betreiber hat das Land Berlin unverzüglich und 

unaufgefordert über alle sicherheitsrelevanten Vorfälle schriftlich zu informieren. 

Sicherheitsrelevante Vorfälle sind insbesondere Gefahrensituationen für eine 

Mehrzahl von untergebrachten Personen, polizeiliche Einsätze in der Unterkunft, 

Einschreiten bezirklicher Ordnungsbehörden und der Verdacht radikaler oder ext-

remistischer Aktivitäten. Darüber hinaus hat der Betreiber das Land Berlin unver-

züglich über besondere Vorkommnisse bei den besonderen Bedarfsgruppen 

(u.a. Kinder, Frauen, LSBTI - Geflüchtete) schriftlich zu informieren. Die Vorfälle 
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sind ferner schriftlich in einem Vorfallbuch zu dokumentieren, welches im Rah-

men von Qualitätsprüfungen unaufgefordert vorzuzeigen ist. 

 

(3) Der Betreiber arbeitet mit dem vom Land Berlin für das Vertragsobjekt beauf-

tragten Sicherheitsdienstleister kooperativ und nach Maßgabe der Vorgaben in 

der Leistungsbeschreibung (Anlage 1), der Hausordnung (Anlage 2) und der 

Leistungsbeschreibung Sicherheitsdienstleistungen (Anlage 5) zusammen. Der 

Betreiber ist verpflichtet, dem Land Berlin jeweils unverzüglich gesondert schrift-

lich zu berichten, falls er bei dem Sicherheitsdienstleister die Gefahr von Leis-

tungsstörungen erkennt, die negative Auswirkungen auf den störungsfreien Be-

trieb des Vertragsobjekts haben können. Insbesondere hat der Betreiber frühzei-

tig negative Entwicklungen hinsichtlich der Qualität der Leistungen des Sicher-

heitsdienstleisters schriftlich anzuzeigen und dem Land Berlin rechtzeitig geeig-

nete Gegensteuerungsmaßnahmen vorzuschlagen und/oder Entscheidungshilfen 

zu geben.  

 

(4) Das Land Berlin ermächtigt den Betreiber, dem Sicherheitsdienstleister Wei-

sungen zu erteilen, sofern dies zur Erfüllung der sich aus dem diesem Vertrag 

und seinen Bestandteilen ergebenden Pflichten erforderlich ist. Der Betreiber ist 

jedoch nicht bevollmächtigt, für das Land Berlin Verträge abzuschließen, aufzu-

heben, zu ändern oder finanzielle Verpflichtungen für das Land Berlin einzuge-

hen bzw. kostenerhöhende Maßnahmen anzuordnen. Das Land Berlin behält 

sich vor, konkrete Weisungen betreffend die Zusammenarbeit zwischen dem Be-

treiber und dem Sicherheitsdienstleister zu erteilen.  

 

(5) Weisungen, Entscheidungen und Anordnungen des Landes Berlin hat der Be-

treiber zu befolgen. Hält der Betreiber Weisungen, Entscheidungen, Anordnun-

gen und/oder sonstige Erklärungen für unberechtigt, hat er dem Land Berlin die 

Bedenken unverzüglich schriftlich mitzuteilen und Alternativvorschläge zu unter-

breiten, die Weisungen, Anordnungen usw. jedoch auf schriftliches Verlangen 

des Landes Berlin auszuführen, soweit nicht gesetzliche oder behördliche Best-

immungen entgegenstehen.  

 

(6) Muss das Land Berlin im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht Entscheidungen 

treffen, hat der Betreiber das Land Berlin hiervon so rechtzeitig in Kenntnis zu 

setzen, dass das Land Berlin diese Entscheidung innerhalb einer angemessenen 

Frist ohne Verzögerung für die Durchführung des Vertrags treffen kann. Die Ent-

scheidungen des Landes Berlin hat der Betreiber auf schriftliches Verlangen 

durch Vorlage von Entscheidungsalternativen mit begründeten Empfehlungen 
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vorzubereiten. Das Land Berlin ist auf Verlangen des Landes Berlin bei der Ent-

scheidungsfindung zu beraten. 

 

 

§ 4 

Kooperation mit Ehrenamtlichen, Spenden 

 

(1) Der Betreiber pflegt mit den Ehrenamtlichen einen rücksichtsvollen, partner-

schaftlichen Umgang. Der Betreiber arbeitet über den von ihm gemäß der Leis-

tungs- und Qualitätsbeschreibung (Anlage 1 sowie Anlage 3 „Verfahrensweise 

Hausverbote“) angestellten Koordinator mit Ehrenamtlichen, freiwilligen Organi-

sationen und den örtlichen Strukturen zusammen. Hierzu stellt der Betreiber den 

benannten Organisationen Gemeinschaftsräume für die Durchführung integrati-

ver Maßnahmen zur Verfügung soweit dies ohne Beeinträchtigung seiner vertrag-

lichen Leistungen und des Betreiberkonzepts (Anlage 10) möglich ist.  

 

(2) Der Betreiber strebt eine konstruktive Lösung etwaiger Konflikte an. 

 

(3) Spenden darf der Betreiber auf eigenes Risiko und nur zusätzlich zu den ver-

traglichen Leistungen entgegennehmen.  

 

 

 

§ 5 

Ansprechpartner 

 

(1) Sowohl der Einrichtungsleiter als auch sein Stellvertreter sind ständige An-

sprechpartner für das Land Berlin. Der Einrichtungsleiter und dessen Stellvertre-

ter sind für den Betreiber jeweils zur Entgegennahme von Erklärungen aller Art 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag bevollmächtigt.  

 

(2) Für die Meldung besonderer Vorkommnisse teilt das Land Berlin dem Betrei-

ber bis zur Betriebsaufnahme den fachbezogenen Ansprechpartner mit. 

 

 

 

Abschnitt 2. 

Nutzungsüberlassung Vertragsobjekt 
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§ 6 

Nutzungsüberlassung, Erstausstattung  

 

(1) Das Land Berlin überlässt dem Betreiber das Vertragsobjekt einschließlich 

des für die vertragsgemäße Leistungserbringung notwendigen Inven-

tars/Ausstattung nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Der Zustand des 

Vertragsobjekts, dessen Ausstattung und etwaige Abweichungen von der Ob-

jektbeschreibung (Anlage 7) sind zum Zeitpunkt der Überlassung von den Ver-

tragsparteien in einem Übergabeprotokoll schriftlich niederzulegen. Das Überga-

beprotokoll wird als (Anlage 9) Vertragsbestandteil.  

 

(2) Die Überlassung des Vertragsobjekts erfolgt zu dessen ausschließlicher Nut-

zung im Rahmen der dem Betreiber übertragenen Leistungen i. S. d. § 1 Abs. 1 

dieses Vertrages.  

 

(3) Das Land Berlin stellt die Erstausstattung des Vertragsobjekts gemäß der 

Leistungs- und Qualitätsbeschreibung (Anlage 1) und der Anlage 8.Sollte das 

Vertragsobjekt nach Auffassung des Betreibers bei der Übergabe eine von der 

Leistungs- und Qualitätsbeschreibung (Anlage 1) oder der Anlage 8 abweichen-

de Ausstattung aufweisen, die für eine vertragsgemäße Nutzung des Vertragsob-

jekts nicht ausreichend ist, hat der Betreiber dem Land Berlin die fehlenden Ele-

mente der Erstausstattung unverzüglich nach Art und Umfang schriftlich zu be-

nennen. Das Land Berlin wird die mitgeteilte Ausstattung beschaffen und dem 

Betreiber zur Verfügung stellen, wenn Abweichungen von der Anlage 1 oder An-

lage 8 vorliegen und der von dem Betreiber angemeldete Bedarf tatsächlich not-

wendig ist, um die nach diesem Vertrag übertragenen Leistungen zu erbringen.   

 

(4) Eine verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel des Ver-

tragsobjektes ist ausgeschlossen. Das Land Berlin haftet insoweit nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit.  

 

 

§ 7 

Instandhaltung/-setzung, Schönheitsreparaturen 

 

(1) Der Betreiber ist verpflichtet, das Vertragsobjekt zu erhalten. Hierzu über-

nimmt dieser sämtliche objektbezogenen Leistungen, die gemäß den Bestim-

mungen dieses Vertrages und seiner Anlagen, insbesondere der Leistungs- und 

Qualitätsbeschreibung (Anlage 1) dem Betreiber zugewiesen sind.  

 



Landesamt für 
Flüchtlings-

angelegenheiten, 
Berlin  

Betreibervertrag  Seite 9 von 25 

Objekt:  

Berlin 
Stand: 15.10.2019 

 

 

(2) Der Betreiber hat während der Vertragsdauer alle erforderlichen Schönheits-

reparaturen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Die Schönheitsreparatu-

ren müssen fachgerecht durchgeführt werden. Die Verpflichtung zur Durchfüh-

rung von Schönheitsreparaturen wird fällig, sobald und soweit diese aufgrund 

des Abnutzungsgrades des Vertragsobjekts erforderlich werden. Das Land Berlin 

stellt die Erforderlichkeit fest.  

 

(3) Wird das Vertragsobjekt und/oder dessen Ausstattung durch unabwendbaren 

– d.h. trotz Anwendung der äußersten nach der Sachlage zu erwartenden Sorg-

falt nicht zu verhütenden –, vom Betreiber nicht zu vertretenden Vandalismus be-

schädigt oder zerstört, sind die zur Wiederherstellung des vertragsgemäßen Zu-

stands erforderlichen Kosten vom Land Berlin und dem Betreiber je zur Hälfte zu 

tragen. Das Vorstehende gilt für den Fall entsprechend, dass durch unabwend-

baren, vom Betreiber nicht zu vertretenden Ungeziefer-/Schädlingsbefall die ver-

tragsgemäße Nutzung des Vertragsobjekts schwerwiegend beeinträchtigt ist.  

 

 

§ 8 

Verkehrssicherungs-/Anzeigepflicht 

 

(1) Der Betreiber übernimmt in vollem Umfang und auf eigene Kosten die dem 

Eigentümer bzw. dem Land Berlin obliegende Verkehrssicherungspflicht in Bezug 

auf das gesamte Vertragsobjekt, insbesondere auch soweit sie sich aus 

§ 836 BGB ergibt. Zu diesen Pflichten gehören insbesondere auch die Schnee- 

und Eisbeseitigung und das Streuen bei Glätte auf dem Grundstück (Winter-

dienst) entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

 

(2) Der Betreiber stellt die Verkehrssicherheit der Unterkunft u. a. durch regelmä-

ßige Begehungen und Kontrollen des Vertragsobjektes sicher. Der Betreiber in-

formiert das Land Berlin vollständig und rechtzeitig schriftlich über etwaige Ge-

fahren und gefahrenerhöhende Umstände. Er beseitigt etwaige Gefahrenquellen 

unverzüglich, soweit diese ihm nach der vorstehenden Verteilung gemäß § 7 zu-

gewiesen sind. Andernfalls sichert er die Gefahrenquelle ab, zeigt sie unverzüg-

lich an und kontrolliert die Beseitigung durch den zuständigen Dritten. 

 

(3) Der Betreiber ist im Übrigen zur Anzeige von Mängeln/Gefahren nach 

§ 536 c BGB verpflichtet.  
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§ 9 

Betreten des Vertragsobjekts 

 

(1) Der Eigentümer, der Vermieter oder seine Beauftragten können bei berechtig-

tem Interesse das Vertragsobjekt zu den üblichen Geschäftszeiten und nach vor-

heriger Ankündigung und vorheriger Abstimmung mit dem Land Berlin betreten 

und besichtigen.  

 

(2) Der Betreiber hat Mitarbeitern zuständiger Stellen der Berliner Verwaltung 

(insbesondere Beschäftigten des LAF und der Senatsverwaltung für Integration, 

Arbeit und Soziales und den bezirklichen Behörden) oder vom Land Berlin beauf-

tragten oder ermächtigten Dritten jederzeit auch unangemeldete Besichtigungen 

und Prüfungen vor Ort zu gestatten. Insofern ist das von dem Betreiber ausgeüb-

te Hausrecht eingeschränkt. 

 

(3) Die Mitglieder des Abgeordnetenhauses sind nach Information/Anmeldung 

beim Land Berlin oder beim Betreiber berechtigt, das Vertragsobjekt zu betreten. 

Vertreter von UNHCR und Nichtregierungsorganisationen sind nach Anmeldung 

beim Land Berlin mit Terminbestätigung innerhalb von drei Werktagen berechtigt, 

das Vertragsobjekt zu betreten. Vertreter weiterer staatlicher Stellen sind nach 

Anmeldung und Zustimmung durch das Land Berlin  berechtigt, das Vertragsob-

jekt zu betreten.  

 

 

§ 10 

Bauliche Veränderungen 

 

(1) Bauliche Veränderungen des Vertragsobjekts, gleich welcher Art, dürfen nur 

mit schriftlicher Zustimmung des Eigentümers oder des Vermieters und des Lan-

des Berlin vorgenommen werden.  

 

(2) Führt der Betreiber bauliche Veränderungen ohne Einwilligung des Eigentü-

mers oder des Vermieters und des Landes Berlin durch oder veranlasst der Be-

treiber solche, ist auf Verlangen der frühere Zustand unverzüglich wieder herzu-

stellen.  

 

(3) Der Eigentümer, der Vermieter oder das Land Berlin dürfen bauliche Verän-

derungen am Vertragsobjekt ohne Zustimmung des Betreibers vornehmen, so-

weit hierdurch seine vertraglichen Leistungen und das Betreiberkonzept (Anla-

ge 10) nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 
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Abschnitt 3. 

Pflichten des Betreibers  

 

 

§ 11 

Leistungen des Betreibers 

 

(1) Art und Umfang der von dem Betreiber zu erbringenden Leistungen werden 

durch diesen Vertrag inklusive der in § 1 Abs. 2 dieses Vertrages genannten Ver-

tragsbestandteile bestimmt. Das Land Berlin ist im Hinblick auf die sich nach der 

Zuschlagserteilung ergebenden  Erkenntnisse berechtigt, die in diesem Vertrag 

und seinen Bestandteilen beschriebenen Aufgaben unter angemessener Berück-

sichtigung der Belange des Betreibers gemäß § 315 BGB bedarfsgerecht zu 

konkretisieren.  

 

(2) Der Betreiber ist verpflichtet, die Leistungen sach- und fachgerecht in Über-

einstimmung mit allen einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmun-

gen (auch Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften) und technischen 

Normen, insbesondere auch unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Tech-

nik und der die vertraglichen Leistungen betreffenden DIN- und DIN EN-

Vorschriften zu erbringen. Die Einhaltung der in der Leistungs- und Qualitätsbe-

schreibung festgelegten Qualitätsstandards (Anlage 1) ist ebenso sicherzustel-

len, wie die Beachtung der Besonderheiten des Vertragsobjekts und der Anforde-

rungen, die sich aus dessen Bereitstellung und Nutzung als Unterkunft i. S. d. 

§ 1 Abs. 1 dieses Vertrages ergeben.   

 

(3) Der Betreiber hat die zur Erfüllung seiner vertraglichen Leistungen erforderli-

che technische Ausrüstung und die Ausstattung des von ihm eingesetzten Per-

sonals (z. B. mit Berufskleidung) auf eigene Kosten zu beschaffen und im Rah-

men der vertragsgegenständlichen Leistungen zu verwenden. Zur Gewährleis-

tung der reibungslosen Zusammenarbeit ist der Betreiber auch verpflichtet, Ab-

stimmungen über Datenformate und Software mit dem Land Berlin zu treffen. 

Hierbei hat sich der Betreiber auf die EDV-Systeme des Landes Berlin einzustel-

len und die Vorgaben des Landes Berlin zu beachten. Der Betreiber meldet dem 

Land Berlin die tägliche Belegung nach Vorgaben des Landes Berlin mittels ei-

nes vom Land Berlin mit den erforderlichen Zugangsdaten zur Verfügung gestell-

ten Systems.  

 

(4) Änderungen der vertraglich vereinbarten Leistungen können unter Beachtung 

der Vorgaben der §§ 130, 132 GWB erfolgen. Der Betreiber hat auf Verlangen 
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des Landes Berlin derartige Änderungen der vertraglich vereinbarten Leistungen 

i. S. d. § 2 VOL/B mit auszuführen, es sei denn, die geänderten/zusätzlichen 

Leistungen stehen nicht im Zusammenhang mit den bisher beauftragten Leistun-

gen oder der Betreiber weist nach, dass ihm die Erbringung der geänderten Leis-

tungen unmöglich oder unzumutbar ist. Ein derartiges Änderungsverlangen muss 

das Land Berlin dem Betreiber grundsätzlich mit einem Vorlauf von mindestens 

sieben Kalendertagen vor dem gewünschten Termin der geänderten/zusätzlichen 

Leistungserbringung schriftlich mitteilen, sofern in der Leistungs- und Qualitäts-

beschreibung (Anlage 1) keine anderen Festlegungen getroffen sind. Der Betrei-

ber kann unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 dieses Vertrages eine Ver-

gütungsanpassung geltend machen.  

 

 

§ 12 

Personal 

 

(1) Der Betreiber setzt Personal gemäß der Leistungs- und Qualitätsbeschrei-

bung (Anlage 1) und dem Betreiberkonzept (Anlage 10) ein. Der Betreiber stellt 

sicher, dass das eingesetzte Personal, soweit erforderlich, über die notwendigen 

öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse bzw. über sonstige zur Durchführung der jewei-

ligen Tätigkeiten erforderlichen Voraussetzungen verfügt. Innerhalb von sechs 

Wochen nach Auftragserteilung hat der Betreiber die Ausbildungsnachweise und 

die erweiterten Führungszeugnisse gemäß § 30 a BZRG des Personals für die im 

Vergabeverfahren definierten Schlüsselpositionen (Einrichtungsleiter, stellvertre-

tender Einrichtungsleiter, Psychologen, Sozialarbeiter und Kinderbetreuer) dem 

Land Berlin vorzulegen. Eine Änderung des Personalschlüssels (zeitlicher Ein-

satz) und/oder der Qualifikation des Personals, bedarf der vorherigen schriftli-

chen Zustimmung des Landes Berlin. Ein Wechsel von Personen, die im Verga-

beverfahren definierte Schlüsselpositionen einnehmen, ist dem Land Berlin zuvor 

schriftlich unter Vorlage der Lebensläufe, der Ausbildungsnachweise sowie der 

erweiterten Führungszeugnisse gemäß § 30 a BZRG für die Personen, die 

Schlüsselpositionen neu besetzen sollen, anzuzeigen; ein Wechsel von Perso-

nen, die andere Positionen einnehmen, ist dem Land Berlin quartalsweise, ge-

rechnet ab dem Leistungsbeginn i. S. d. § 2 Abs. 2 dieses Vertrages, anzuzei-

gen.  

 

(2) Der Betreiber hat den Einsatz (qualitativ und quantitativ) des fest angestellten 

und des sonstigen Personals, einschließlich des externen Personals, gegenüber 

dem Land Berlin auf Abforderung jederzeit nachzuweisen. Das Land Berlin hat 

das Recht, den Einsatz und die Qualifikation des Personals, einschließlich des 
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externen Personals, unangekündigt im Rahmen der Qualitätssicherung zu kon-

trollieren. Der Betreiber hat dann auf Verlangen des Landes Berlin sämtliche zur 

Personalprüfung erforderlichen Unterlagen (insbesondere Arbeitsverträge, Lohn-

abrechnungen, Lohnjournale, Belege über Eingruppierung und Einstufung, Bele-

ge über Auszahlungen, Kontoauszüge, Zeugnisse, Qualifizierungsnachweise) in-

nerhalb von zwei Wochen in Kopie zu überreichen. Die Einsichtnahme in Origina-

le bleibt dem Land Berlin vorbehalten und erfolgt in der Personalstelle des Be-

treibers in Berlin. Soweit aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich, wer-

den einzelne personenbezogene Daten unkenntlich gemacht. 

 

(3) Der Betreiber hat über den Einsatz des Personals Dienstpläne zu führen. Die-

se sind durch das diensthabende Personal täglich bei Dienstbeginn und bei 

Dienstende sowie zudem durch die Geschäftsführung bzw. den Vorstand des Be-

treibers am Ende jeden Monats abzuzeichnen. Die Dienstpläne sind – versehen 

mit Originalunterschrift der Geschäftsführung bzw. des Vorstandes des Betrei-

bers oder einer anderen zuständigen Stelle (z. B. Regional- oder Bereichsleitung) 

- im Vertragsobjekt aufzubewahren und dem Land Berlin auf Abforderung jeder-

zeit und unverzüglich zusammen mit den monatlichen Zeitnachweisen der Mitar-

beiter (mit täglicher Erfassung) vorzulegen. Die Dienstpläne sind mindestens 

gemäß den Anforderungen des Muster-Dienstplans (Anlage 4) aufzustellen. Der 

Betreiber übergibt dem Land Berlin vor Beginn der Vertragsdurchführung eine 

Namensliste des eingesetzten Personals mit einer Zuordnung der Unterschriften 

und deren Kürzel, aus der die Abzeichnung auf den Dienstplänen nachvollzieh-

bar ist. Bei jedem Personalwechsel passt der Betreiber die Liste vor dem ersten 

Einsatz des neuen Personals an und übergibt sie dem Land Berlin quartalsweise. 

 

(4) Das Land Berlin ist berechtigt, Personal aus einem von ihm schriftlich zu er-

läuternden wichtigen Grund abzulehnen. Der Betreiber darf das abgelehnte Per-

sonal nicht mehr zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung einsetzen 

und hat dieses unverzüglich durch Personal zu ersetzen, das den vertraglichen 

Anforderungen entspricht.  

 

 

§ 13 

Einsatz von Nachunternehmern 

 

(1) Der Betreiber ist berechtigt, die Durchführung von Teilleistungen insoweit an 

Nachunternehmer zu vergeben, wie dies bereits im Rahmen der Angebotsabga-

be von ihm erklärt worden ist.  
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(2) Der Betreiber darf die Ausführung der Leistungen oder wesentlicher Teile da-

von nur mit vorheriger Zustimmung des Landes Berlin an nicht im Rahmen der 

Angebotsabgabe benannte Nachunternehmer übertragen. Vor einer schriftlichen 

Zustimmung des Landes Berlin dürfen Nachunternehmer nicht ausgetauscht oder 

weitere Teilleistungen an andere Nachunternehmer übertragen werden. Das 

Land Berlin ist berechtigt, die Zustimmung zu einem Austausch eines bei der An-

gebotsabgabe benannten Nachunternehmers oder zur Übertragung von weiteren 

Teilleistungen an andere Nachunternehmer zu verweigern, wenn der Betreiber 

nicht den Nachweis führt, dass durch die Leistungsübertragung auf einen Nach-

unternehmer seine im Vergabeverfahren geforderte Eignung nicht nachteilig ver-

ändert wird. Mit dem schriftlichen Antrag auf Zustimmung des Einsatzes eines 

Nachunternehmens sind durch den Betreiber zwingend die im Rahmen der Aus-

schreibung geforderten Unterlagen zur Eignung, Fachkunde und Zuverlässigkeit 

dem Land Berlin vorzulegen. Die Nachunternehmer sind in jedem Fall durch den 

Betreiber zu verpflichten, keine weiteren Nachunternehmer einzusetzen.  

 

(3) Der Betreiber hat die Beauftragung jedes Dritten, das betrifft auch vorüberge-

hend im Wege der Personalüberlassung eingesetztes Personal, vertraglich so zu 

gestalten, dass dieser die übertragenen Aufgaben gemäß den Vorgaben dieses 

Vertrages und seiner Anlagen zu erfüllen und die in diesem Vertrag und seinen 

Anlagen festgelegten Rechte und Pflichten einzuhalten hat. Der Betreiber ge-

währt dem Land Berlin auf Anforderung Einsicht in die Vertragsunterlagen und 

Vorgänge (z. B. Genehmigungsverfahren und Bescheide) und übergibt dem Land 

Berlin Kopien.  

 

(4) Der Betreiber ist für von ihm eingesetzte Dritte dem Land Berlin gegenüber al-

lein verantwortlich. Es gilt § 278 BGB. Bei der Übertragung von Leistungen aus 

diesem Vertrag an Nachunternehmer kann sich der Betreiber ferner nicht nach 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 BGB exkulpieren. Eine Kenntnisnahme von Informationen 

und/oder Unterlagen durch das Land Berlin entbindet oder beschränkt den Be-

treiber nicht von der eigenständigen Verantwortung. 

 

 

§ 14 

Versicherung 

 

(1) Zur Absicherung von Ersatzansprüchen des Landes Berlin aus diesem Ver-

trag hat der Betreiber mit einem in der Bundesrepublik Deutschland zum Ge-

schäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen eine Betriebshaftpflichtversi-

cherung nach deutschem Recht mit den von dem Land Berlin geforderten und mit 
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der Eigenerklärung im Angebot zugesagten Deckungssummen je Schadenser-

eignis für die Laufzeit dieses Vertrages abzuschließen und aufrechtzuerhalten.  

 

(2) Der Betreiber hat die vertragsgemäße Versicherung innerhalb von zwei Wo-

chen nach Zuschlagserteilung durch Vorlage einer Kopie des Versicherungs-

scheins sowie hiernach jederzeit auf Verlangen des Landes Berlin nachzuwei-

sen. Das Land Berlin kann Vergütungszahlungen von der Vorlage eines aktuellen 

durch den Versicherer bestätigten Nachweises des bestehenden Versicherungs-

schutzes abhängig machen. Ohne Vorlage des Nachweises sind Vergütungsan-

sprüche des Betreibers dann nicht zur Zahlung fällig. 

 

 

§ 15 

Datenschutz, Verschwiegenheit, Meldebehörde 

 

(1) Der Betreiber ist verpflichtet, den Schutz personenbezogener Daten im Ein-

klang mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften zu gewährleis-

ten und sämtliche Daten nur für die in diesem Vertrag benannten Zwecke zu er-

heben, zu nutzen und zu verarbeiten. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass nur 

vom Betreiber fest angestellte Mitarbeiter für die Datenerhebung und  

-verarbeitung eingesetzt werden, die sich schriftlich auf die Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet haben.  

 

(2) Der Betreiber ist verpflichtet, Daten der in der Unterkunft untergebrachten 

Personen gemäß den festgelegten Abrechnungsmodalitäten (Anlage 6) zum 

Zweck der Abrechnung zu erfassen und diese dem Land Berlin mitzuteilen.  

 

(3) Der Betreiber erfasst in Abstimmung mit dem Land Berlin Daten zur statisti-

schen Auswertung und teilt diese dem Land Berlin mit. Ebenso stellt der Betrei-

ber nicht-personenbezogene Daten für parlamentarische Anfragen und Presse-

anfragen unverzüglich zur Verfügung.  

 

(4) Vorbehaltlich der gesetzlichen Regelungen (z. B. Informationsfreiheitsgesetz, 

Einsichtsrechte von Abgeordneten) werden die Vertragsparteien über die im Zu-

sammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages erlangten, dieses Vertrags-

verhältnis betreffenden Informationen Stillschweigen bewahren. Eine Weitergabe 

von Informationen an Dritte ist nur zulässig, soweit dies zur Durchführung dieses 

Vertrages erforderlich ist und soweit datenschutzrechtliche Regelungen dem 

nicht entgegenstehen. Der Betreiber stellt sicher, dass sämtliche Mitarbeiter und 

Erfüllungsgehilfen entsprechend den Sätzen 1 und 2 verpflichtet werden, über-
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prüft die Umsetzung und informiert das Land Berlin über etwaige Verstöße un-

verzüglich schriftlich. Auf Verlangen des Landes Berlin hat der Betreiber die zur 

Wahrung der Verschwiegenheit getroffenen Maßnahmen nachzuweisen. 

 

(5) Die Kommunikation mit den Medien obliegt ausschließlich dem Land Berlin. 

Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des Betreibers ist hiervon nicht betroffen.  

 

(6) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten auch nach der Beendigung des Ver-

trages fort. 

 

(7) Der Betreiber übermittelt der zuständigen Meldebehörde die Daten der ihm 

zugewiesenen Personen, die nach dem Gesetz über das Meldewesen in Berlin 

(Meldegesetz) zur An- und Abmeldung erforderlich sind. Die Anzahl der an- und 

abgemeldeten Personen ist dem Land Berlin wöchentlich mitzuteilen. Sofern eine 

Person mit der Übermittlung ihrer Daten nicht einverstanden ist, hat der Betreiber 

diese über die Meldepflicht zu belehren. 

 

 

Abschnitt 4. 

Pflichten und Rechte des Landes Berlin 

 

§ 16 

Vergütung, Anpassung der Vergütung  

 

(1) Die Vergütung der auf der Grundlage dieses Vertrages erbrachten Leistungen 

richtet sich nach den der Tagessatzkalkulation (Anlage 14) zu entnehmenden 

Nettopreisen ggf. zzgl. der jeweils für den Betreiber geltenden Umsatzsteuer. 

Das Land Berlin zahlt für jede durch das Land Berlin zugewiesene und anwesen-

de Person den in der Tagessatzkalkulation (Anlage 14) ausgewiesenen Tages-

satz pro Tag für die Gültigkeitsdauer der Kostenübernahmeerklärung oder Zu-

weisung.  

 

(2) Der Tagessatz und dessen einzelne Positionen (Tagessatzkalkulation, Anla-

ge 14) sind für die gesamte Laufzeit einschließlich der möglichen Verlänge-

rungsoptionen dieses Vertrages fest vereinbart. Mit dem vereinbarten Tagessatz 

werden alle Leistungen und sämtliche im Zusammenhang mit der Leistungser-

bringung stehenden Aufwendungen des Betreibers abgegolten.  

 

(3) Die Vergütung von Änderungsleistungen i. S. d. § 11 Abs. 4 dieses Vertrages 

richtet sich nach der Tagessatzkalkulation (Anlage 14). Voraussetzung einer 
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Vergütungsanpassung ist eine gesonderte schriftliche Vereinbarung der Ver-

tragsparteien. Diese hat vor der Durchführung der geänderten/zusätzlichen Leis-

tung und/oder deren Beauftragung an Dritte zu erfolgen. Die Vergütung der ge-

änderten/zusätzlichen Leistungen wird bei Vergleichbarkeit aus der Tagessatz-

kalkulation (Anlage 14) hergeleitet. In allen anderen Fällen kann das Land Berlin 

diese, wenn keine einvernehmliche Lösung gefunden wird, nach billigem Ermes-

sen gemäß § 315 BGB bestimmen. Die Bestimmung kann durch Urteil getroffen 

werden (§ 315 Abs. 3 Satz 2 BGB). 

 

(4) Der Betreiber hat keinen Anspruch auf eine Belegung des Vertragsobjekts mit 

bestimmten Bedarfsgruppen. Auf das Sonderkündigungsrecht nach § 21 Abs. 4 

dieses Vertrages wird verwiesen. 

 

 

§ 17 

Rechnungsstellung, Zahlung  

 

(1) Die Zahlung der Vergütung erfolgt auf Grundlage einer von dem Betreiber 

nach Ablauf eines jeden Kalendermonats vorzulegenden nachprüfbaren Monats-

abrechnung (Sammelabrechnung). Die Rechnung muss mindestens die in 

§ 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG) aufgezählten Angaben enthalten und bis 

zum 6. Werktag des Folgemonats eingereicht werden. Es gelten die Abrech-

nungsmodalitäten des Landes Berlin (Anlage 6). Eine Vorschusspflicht des Lan-

des Berlin besteht nicht. 

 

(2) Bei vorübergehenden Abwesenheiten (z. B. durch die zuständige Behörde 

genehmigter Urlaub) von bis zu 20 Tagen pro Kalenderjahr wird für den Unter-

kunftsplatz der vereinbarte Tagessatz gezahlt. Ist die vorübergehende Abwesen-

heit durch einen Krankenhausaufenthalt bedingt, wird für dessen Dauer der ver-

einbarte Tagessatz bezahlt. Bei vorübergehender Abwesenheit von Mitgliedern 

einer weiterhin untergebrachten Familie über diesen Zeitraum hinaus erfolgt eine 

Abstimmung der Vertragsparteien über den Einzelfall. Über diese vorübergehen-

den Abwesenheiten ist zu Abrechnungszwecken eine gesonderte Liste (ohne 

Personenbezug) zu führen. Diese ist dem Land Berlin zusammen mit der monat-

lichen Sammelabrechnung vorzulegen.  

 

(3) Die Fälligkeit einer Zahlung tritt innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang 

einer den Anforderungen des Absatzes 1 entsprechenden Rechnung beim Land 

Berlin ein. Das Land Berlin ist zum Skontoabzug in Höhe von 2 % bei Zahlung 

innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung berechtigt.  
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Der Betreiber kann ab dem zweiten Monat der Leistungserbringung eine 

Abschlagszahlung auf den Tagessatz zum 15. des jeweiligen Monats für die 

Vertragslaufzeit beantragen. Diese beträgt jeweils 50% der zuletzt auf die 

Sammelabrechnung zum Tagessatz bezahlten Summe. Die Abschlagszahlungen 

werden auf den durch Berlin auszuzahlenden Rechnungsbetrag angerechnet, für 

den die Abschlagszahlungen geleistet wurden. 

 

(4) Das Land Berlin ist jederzeit berechtigt, Änderungen des Abrechnungsverfah-

rens mit Wirkung für die Zukunft vorzunehmen. Das Zahlungsziel kann hierdurch 

nicht verändert werden.  

 

(5) Jegliche Zahlung erfolgt bargeldlos unter dem Vorbehalt des Anspruchs auf 

Rückerstattung wegen fehlerhaft berechneter Leistungen oder Forderungen. Bei 

Rückforderungen des Landes Berlin aus Überzahlungen kann sich der Betreiber 

nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen. Im Falle der Überzahlung hat 

der Betreiber den überzahlten Betrag zu erstatten. Ist der Zahlungseingang bei 

dem Land Berlin nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang eines Rück-

forderungsschreibens festzustellen, befindet sich der Betreiber spätestens ab 

diesem Zeitpunkt mit der Rückzahlungsverpflichtung in Verzug. 

 

 

§ 18 

Recht zur Leistungskontrolle 

 

(1) Das Land Berlin sowie vom Land Berlin beauftragte oder ermächtigte Dritte 

sind berechtigt, sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu unter-

richten. Der Betreiber gewährt dem Land Berlin und/oder von ihm beauftragten 

bzw. ermächtigten Dritten ein jederzeitiges vollumfängliches Auskunfts-, Ein-

sichts-, , Zugriff auf Unterlagen, Systeme, Datenträger und Daten des Betreibers 

sowie Zugang zu den untergebrachten Personen und erteilt die für die Prüfung 

der ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten des Betreibers erforderlichen Aus-

künfte. Das Land Berlin ist nach Maßgabe des § 315 BGB berechtigt, zum Zweck 

der Leistungskontrolle und zur Beurteilung, inwieweit die Unterbringung in der 

Unterkunft menschenwürdig und angemessen ist, ein Verfahren zu implementie-

ren, das neben den Interessen der Vertragsparteien auch die Perspektiven der 

untergebrachten Personen berücksichtigt.  

 

(2) Das Land Berlin behält sich insbesondere vor, jederzeit die Einhaltung der 

vertraglichen Anforderungen der Leistungs- und Qualitätsbeschreibung (Anlage 

1) auch durch Sachverständige prüfen zu lassen. Der Betreiber verpflichtet sich, 
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an einer Prüfung durch das Land Berlin mitzuwirken und das Land Berlin bzw. 

den von dem Land Berlin beauftragten Sachverständigen sämtliche dafür erfor-

derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  

 

(3) Der Betreiber ist auch verpflichtet, dem Land Berlin auf Verlangen die Einhal-

tung der arbeitsschutzrechtlichen, der tarifvertraglichen und der weiteren in 

§ 128 Abs. 1 GWB genannten rechtlichen Verpflichtungen nachzuweisen.  

 

 

Abschnitt 5. 

Rechtsfolgen bei Vertragsstörungen 

 

§ 19 

Pflichtverletzungen 

 

(1) Mängel (Nicht-, Schlecht-, nicht rechtzeitige Leistungen und/oder Minderleis-

tungen) bezüglich der laufend zu erbringenden Leistungen hat der Betreiber un-

verzüglich zu beheben, einer Aufforderung durch das Land Berlin bedarf es nicht.  

 

(2) Soweit der Betreiber eine fällige nachholbare Leistung nicht oder nicht wie 

geschuldet erbringt, kann das Land Berlin – unbeschadet seiner sonstigen ver-

traglichen oder gesetzlichen Ansprüche – die Leistung selbst durchführen oder 

durchführen lassen und von dem Betreiber den Ersatz der hierfür erforderlichen 

Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen, wenn es dem 

Betreiber zuvor erfolgslos eine angemessene Nachfrist zur Leistung gesetzt hat. 

Dies gilt nicht, wenn der Betreiber die Verletzung der Leistungspflicht nicht zu 

vertreten hat. In einem solchen Fall hat der Betreiber das Land Berlin unverzüg-

lich zu informieren. 

 

(3) Werden vom Betreiber geschuldete Leistungen ganz oder teilweise nicht mit 

dem vertraglich festgelegten Personal erbracht, mindert sich insoweit die Vergü-

tung um den Wert, der in der Tagessatzkalkulation für diese Personalstelle aus-

gewiesen ist. Ist die Leistungsstörung durch höhere Gewalt oder Verschulden 

Dritter oder des Landes Berlin verursacht, wird im Einzelfall eine Vergütungsmin-

derung geprüft. Dies gilt auch, wenn Leistungen durch Mitarbeiter ausgeführt 

werden, die nicht die vertraglichen Anforderungen an das einzusetzende Perso-

nal erfüllen. 
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§ 20 

Haftung der Vertragsparteien 

 

(1) Der Betreiber haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für alle 

Schäden, die durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen verursacht werden. Wird 

das Land Berlin seitens Dritter wegen einem pflichtwidrigen Verhalten des Be-

treibers in Anspruch genommen, hat der Betreiber das Land Berlin von sämtli-

chen Ansprüchen unverzüglich auf schriftliche Aufforderung freizustellen. Das be-

trifft auch Haftungstatbestände und Ausgleichsverpflichtungen nach dem Was-

serhaushaltsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und anderen Umweltschutzge-

setzen wegen der durch den Betrieb der Unterkunft verursachten Grundstücks-, 

Gebäude- oder Grundwasserverunreinigungen, auch soweit sie sich auf benach-

barte oder im weiteren Umfeld gelegene Grundstücke beziehen. Sämtliche Kos-

ten der Rechtssicherung und -verteidigung gehen zu Lasten des Betreibers.  

 

(2) Das Land Berlin haftet für die von ihm schuldhaft verursachten Personen-

schäden. Gleiches gilt für jeglichen sonstigen Schaden im Falle vorsätzlicher 

Schadensverursachung. Für fahrlässig herbeigeführte Sach- und sonstige Ver-

mögensschaden haftet das Land Berlin nur bei Verletzung wesentlicher Ver-

tragspflichten und begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden 

(unmittelbarer Schaden). Das Land Berlin haftet gegenüber dem Betreiber nicht 

für Schäden, die durch die in der Unterkunft untergebrachten Personen verur-

sacht werden.  

 

 

§ 21 

Sonderkündigungsrecht, außerordentliche Kündigung 

 

(1) Dem Land Berlin steht ein Sonderkündigungsrecht dieses Vertrages zu, wenn 

zum Zeitpunkt des Leistungsbeginns gemäß § 2 Abs. 2 dieses Vertrages noch 

eine oder mehrere Genehmigungen (z. B. eine Baugenehmigung) einzuholen 

sind und diese versagt werden oder vorliegende Genehmigungen später widerru-

fen werden und eine Belegung des Vertragsobjekts voraussichtlich über einen 

Zeitraum von mehr als drei Monaten nicht erfolgen kann.  

 

(2) Der Vertrag ist für das Land Berlin und den Betreiber im Übrigen nur außeror-

dentlich kündbar. Die Kündigung bedarf der Schriftform; sie kann fristlos oder un-

ter Bestimmung einer Frist von bis zu drei Monaten erklärt werden. Die Kündi-

gung kann auf bestimmte Teilleistungen und/oder Teile des Vertragsobjekts be-

schränkt werden.  



Landesamt für 
Flüchtlings-

angelegenheiten, 
Berlin  

Betreibervertrag  Seite 21 von 25 

Objekt:  

Berlin 
Stand: 15.10.2019 

 

 

 

(3) Das Land Berlin ist insbesondere berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise 

aus einem wichtigen Grund außerordentlich zu kündigen, wenn  

 

(a) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Ver-

tragspartners beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird; 

 

(b) sich der Vertragspartner in Bezug auf die Vergabe an einer unzulässi-

gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligt hat; 

 

(c) sich der Vertragspartner trotz Abmahnung weigert, eine wesentliche 

Vertragspflicht ordnungsgemäß zu erfüllen; 

 

(d) sich der Vertragspartner eine schwere und schuldhafte Pflichtverletzung 

vorwerfen lassen muss, die die es dem Land Berlin unzumutbar macht, das 

Vertragsverhältnis fortzusetzen; 

 

(e) der Betreiber von dem Land Berlin zweimal aufgrund derselben Pflicht-

verletzung erfolglos schriftlich abgemahnt worden ist oder das Land Berlin 

dem Betreiber zweimal erfolglos schriftlich eine angemessene Frist zur Ab-

hilfe bezüglich derselben Pflichtverletzung gesetzt hat; 

 

(f) der Betreiber entgegen § 13 Abs. 2 dieses Vertrages ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung des Landes Berlin Nachunternehmer austauscht 

oder Teilleistungen auf Nachunternehmer überträgt; 

 

(g) das Tun oder Unterlassen des Betreibers zu einer Gefährdung von Leib 

oder Leben der Bewohner führt; 

 

(h) der Betreiber von dem Land Berlin erfolglos mit angemessener Fristset-

zung zum Nachweis des bestehenden Versicherungsschutzes gemäß 

§ 14 Abs. 2 dieses Vertrages aufgefordert worden ist; 

 

(i) der Betreiber schuldhaft in mindestens drei Fällen nicht erbrachte Leis-

tungen mit einem Gesamtvolumen von mindestens 15.000,- € gegenüber 

dem Land Berlin abgerechnet hat;  

 

(j) der Betreiber im Rahmen des vertragsgegenständlichen Personaleinsat-

zes gegen die Verpflichtungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des 
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Aufenthaltsgesetzes, des Mindestlohngesetzes oder gegen die sich aus der 

Tarifbindung (ggf. aufgrund Allgemeinverbindlichkeit) ergebende Verpflich-

tung zur Zahlung des Tariflohns verstößt oder die Einhaltung der vorste-

henden Verpflichtungen auf Verlangen des Landes Berlin nach § 18 Abs. 3 

dieses Vertrages nicht nachweist; 

 

(k) die von dem Betreiber zur Erfüllung des Auftrags eingesetzten Perso-

nen die „Technologie von I. Ron Hubbard“ (Scientology) im Vertragsobjekt 

anwenden, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten;  

 

(l) der Betreiber nach dreimaliger schriftlicher Aufforderung das gemäß 

§ 11 Abs. 3 dieses Vertrages zur Verfügung gestellte System nicht verwen-

det; 

 

(m) das Vertragsobjekt wegen Beschädigung oder Zerstörung in erhebli-

chem Umfang nicht mehr als Unterkunft im Sinne dieses Vertrages genutzt 

werden kann; 

 

(n) der Betreiber nicht innerhalb von sechs Wochen nach Auftragserteilung 

die Ausbildungsnachweise und/oder die erweiterten Führungszeugnisse 

gemäß § 30 a BZRG für das Personal, das die Schlüsselpositionen ein-

nehmen soll, vorgelegt hat und eine vom Land Berlin zur Abhilfe bestimmte 

Frist erfolglos abgelaufen ist.  

 

(4) Im Falle einer Auslastung von unter 80% der monatlichen Kapazität des Ver-

tragsobjekts über drei aufeinander folgende Monate, steht jeder Vertragspartei 

ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von drei Monaten zu. Der 

Betreiber wird in seinen Geschäftsverhältnissen diese Kündigungsregelung be-

rücksichtigen. Im Fall der Kündigung kann der Betreiber die unvermeidbaren 

Auslaufkosten, nicht aber den entgangenen Gewinn verlangen.  

 

 

§ 22 

Vertragsstrafen und Belegungsstopp 

 

(1) Kommt der Betreiber seinen genannten Pflichten aus diesem Vertrag schuld-

haft nicht nach, ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Maßgabe der folgen-

den Regelungen verpflichtet.  
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(2) Gerät der Betreiber schuldhaft mit der Bereitstellung der vereinbarten Bele-

gungskapazitäten in Verzug oder nimmt sie/er nach einer Betriebsunterbrechung 

(z. B. aufgrund von Reparaturarbeiten) den Betrieb schuldhaft verspätet wieder 

auf, so kann das Land Berlin für jeden Kalendertag der von dem Betreiber zu ver-

tretenden Fristüberschreitung eine Vertragsstrafe verlangen. Diese beträgt je Ka-

lendertag des Verzugs 50,- € je nicht belegbarem Platz.  

 

(3) Setzt der Betreiber Personal schuldhaft nicht oder nicht in dem vereinbarten 

Leistungsumfang ein, so hat er dem Land Berlin eine Vertragsstrafe in Höhe von 

50 Prozent des Wertes zu zahlen, der in der Tagessatzkalkulation (Anlage 14) 

dem Personalkostenansatz der nicht bzw. teilweise nicht besetzten Personalstel-

le entspricht. Die Vertragsstrafe wird über den gesamten Zeitraum des nicht oder 

nicht voll erfolgten Einsatzes berechnet.  

 

(4) Das Land Berlin kann in begründeten Fällen einen Belegungsstopp für das 

Vertragsobjekt verhängen. Im Falle eines vom Betreiber zu vertretenden Bele-

gungsstopps hat der Betreiber eine Vertragsstrafe zu zahlen, sofern er nicht in-

nerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung durch das Land Berlin die Ursache für 

den Belegungsstopp beseitigt. Diese Vertragsstrafe beträgt je Kalendertag das 

1,5 fache des Tagessatzes je nicht belegbaren Platz.  

 

(5) Die jährliche Höhe der Vertragsstrafen ist auf insgesamt 10% der Netto-

Vergütung für erbrachte Leistungen für das jeweilige Vertragsjahr begrenzt. Die 

in einem Vertragsjahr angefallenen Vertragsstrafen können bis zur Fälligkeit der 

Vergütung für den letzten Monat dieses Vertragsjahres geltend gemacht werden. 

Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 

 

 

§ 23 

Aufbewahrungs-/Herausgabepflicht von Unterlagen, Rückgabe des Ver-

tragsobjekts 

 

(1) Der Betreiber ist verpflichtet, alle ihm in Papier- oder in elektronischer Form 

zur Verfügung gestellten Dokumente, Papiere, Programme und Pläne, die das 

Vertragsobjekt und dessen Nutzung als Unterkunft i. S. d. § 1 Abs. 1 dieses Ver-

trages betreffen, sowie Kopien hiervon ordnungsgemäß aufzubewahren. Auf Ver-

lagen des Landes Berlin sind die Unterlagen jederzeit während der Vertrags-

durchführung sowie nach Beendigung des Vertrages an das Land Berlin heraus-

zugeben und/oder im Bereich des Betreibers dergestalt zu vernichten, dass ein 
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weiterer Zugriff des Betreibers auf diese Unterlagen und die sich aus diesen er-

gebenden Informationen nicht mehr möglich ist.  

 

(2) Bei Beendigung des Betreibervertrages hat der Betreiber das Vertragsobjekt 

einschließlich der überlassenen und evtl. im Wege der Ersatzbeschaffung er-

gänzten Ausstattung, vorbehaltlich normaler Abnutzung, in dem Zustand an das 

Land Berlin zurückzugeben, in dem es übernommen wurde. Die Unterkunft ist 

gesäubert und mit sämtlichen Schlüsseln, Zutritts-Chips, Codekarten etc. zurück-

zugeben.  

 

 

Abschnitt 6. 

Sonstige Vereinbarungen 

 

§ 24 

Arbeitsgemeinschaft  

 

(1) Wenn es sich bei dem Betreiber um eine aus einer Bietergemeinschaft her-

vorgegangene Arbeitsgemeinschaft mit mehreren Mitgliedern handelt, sind Ver-

änderungen in der Zusammensetzung dieser Arbeitsgemeinschaft während der 

Vertragslaufzeit nur aus wichtigem Grund möglich. Eine derartige Veränderung 

bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Einwilligung des Landes Berlin. Die 

Einwilligung ist zu erteilen, wenn der Betreiber dem Land Berlin durch Vorlage 

der entsprechenden Nachweise belegt, dass das neue/weitere Mitglied der Ar-

beitsgemeinschaft die im Vergabeverfahren maßgeblichen Eignungsanforderun-

gen erfüllt.  

 

(2) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Vertragspartei ist, übernimmt das in diesem 

Vertrag als für die Vertretung benanntes Mitglied die Federführung. Es vertritt alle 

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Land Berlin gegenüber. Beschränkungen 

seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag erge-

ben, sind gegenüber dem Land Berlin unwirksam.  

 

(3) Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der 

Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.  

 

(4) Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für das Land Berlin ausschließlich 

an das vertretende Mitglied der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftli-

cher Weisung geleistet. Das gilt auch nach der Auflösung der Arbeitsgemein-

schaft.  
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§ 25 

Vertragsänderung, Abtretungsverbot 

 

(1) Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Best-

immungen bezüglich des Vertragsverhältnisses. Mündliche Nebenabreden sind 

nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der 

Schriftform.  

 

(2) Die Abtretung von Forderungen aus diesem Vertrag ist ausgeschlossen.  

 

 

§ 26 

Schlussbestimmungen  

 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurch-

führbar sein, so werden die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht 

betroffen. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, in einem solchen Falle die un-

wirksame Bestimmung entsprechend dem Sinne dieses Vertrages im gegenseiti-

gen Einvernehmen durch eine andere zu ersetzten, durch die der beabsichtige 

Vertragszweck, soweit dies möglich ist, in rechtlich zulässiger Weise erreicht 

werden kann. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die erforderliche Regelung eini-

ger Punkte in dem Vertrag übersehen worden ist.  

 

(2) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts. Die Vertrags-

durchführung hat ausschließlich in deutscher Sprache zu erfolgen.  

 

(3) Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusam-

menhang mit diesem Vertrag ist Berlin.  

 

Berlin, den ............. 

 

 

Für das Land Berlin Für den Betreiber 

 

Im Auftrag  

 

…………………………......... …………………………………… 

(Herr/Frau ………………….) (Herr/Frau………………….) 

Präsident/in/Abteilungsleiter/in) 




